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Wasser, ließ ihn eine Weile unten, brachte ihn dann wieder herauf und würgte so 

lange, bis der unvorsichtige Granrock im Schlunde verschwunden war. Daß Tauch

enten sich von tierischen wie von pflanzlichen Stoffen nähren, ist eine bekannte That

sache; daß sie aber gleich Schlangen lebende Spatzen hinnnterwnrgen, dürfte nicht 

allgemein bekannt sein. Der dort postierte SicherheitZwachtmann erklärte, beinahe 

jeden Tag Gelegenheit zu haben, dies zu beobachten?)

Troppan, den 25. August 1893.

V oge lschutz  in  E n g la n d .
Von P a u l  Leverkühn,

Lorrespondirendem Mitglieds der Zoologischen Gesellschaft iu London.

V or zwei Jahren hatten w ir die Ehre, den Lesern der „Ornithologischen M o 

natsschrift" von einer „Projektierten Vernichtung der Brntvögel der Shetlands-Inseln" 

Bericht zu erstatten') und mit dem Versprechen zn schließen: „späterhin werden w ir 

das Resultat bezw. das Schicksal der Expedition mitteilen". M it  dem folgenden A u f

satz erfüllen w ir jenes Versprechen, —  wie w ir hoffen, alle derartig gegebenen Z u 

sagen noch im Laufe der Zeit einlösen zu können!
Allerdings w ird diese M itte ilung  ein wenig lang, aber im Sinne unserer vogel- 

schützlerischen Bestrebungen sehr er f reu l ich ,  weshalb hoffentlich die Ausführlichkeit 

entschuldigt wird. —  .
Wie sich der geehrte Leser vielleicht noch aus jenem Aufsatz (den nachzulesen 

sich noch mehr empföhle!) erinnert, beabsichtigte ein Handelseonsortium in Birmingham, 

die vogelreichen Shetlands-Inse ln an Eiern auszuschlachten, ein P lan , dessen Aus

führung gleich im Entstehen durch sehr energisches Eingreifen der britischen Tages

presse und durch ein ganz erstaunlich schnelles Vorgehen des Parlaments sehr er

schwert und vereitelt wnrde.
Jetzt, wo nach Verlauf genügend langer Zeit ein allgemeiner Rückblick wohl 

gestattet ist, kann man nicht nur sagen, daß das p ro j ek t ie r t e  Un te rn e hm e n  total 

mißlang, sondern daß es sogar durch die hervorgerufene Bewegung einen a u ß e r o r 

dent l i chen Nutzen gest i f tet  hat !  —
Das allgemeine Interesse, welches bei Anlaß des Projektes weitere Kreise er *)

*) Ich besaß eine gezähmte  W i l d e n t e  (Stocken te ,  iwsolmZ, N , welche im Garten 

frei umherlief. Diese fing an ihrem Futternapf Sperlinge, trug sie schleunigst zum Wasser und 

schnatterte dort unter Wasser den großen Bissen zurecht, bis sie ihn zuletzt hinunterschluckte, wobei 

freilich die Drehungen und Windungen von Kopf und Hals bewiesen, daß ih r das Schlucken nicht 

leicht wurde. K- Th. Liebe.
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griff, ist jedenfalls hauptsächlich ans den Umstand zurückzuführen, daß ans den Shet

lands-Inseln ein Vogel brütet, welcher sonst im ganzen vereinigten Königreiche nicht 

weiter als Nistvogel vorkommt und auch in der ganzen übrigen Welt sich nur ganz 

vereinzelt vorfindet: die große Ra u bm ö v e  (Imstrm entnrrbneto.ch. I n  einer uns 

Deutsche verwundernd allsgedehnten Weise kennt der Engländer Um A-ront «Irnn — 

dies der Name jener Raubmöve —  und ist stolz auf sie.

Hätte Großbritannien nicht schon ein so hehres Wappen, und käme in die Ver

legenheit, ein neues heraldisches Thier ausfindig machen zu müssen: gewiß würde 

man nichts Passenderes als diese Raubmöve finden —  wenn man von der Lieb

haberei und dem Schutze, dessen sie sich ersrent, aus die Sache betrachtet. Unser 

erstes Kapitel behandelt daher notgedrnngenerweise:

I. ^ 'Ii6  F ro n t 8knn.

I n  unserem 1891er Artikel war als Speeies N r. 61 die große Raubmöve als 

Brntvogel der Shetlands-Inseln bezeichnet. I n  der That giebt es nur drei Stellen 

in Großbritannien, an denen diese Möve brütet: 1. auf der entfernt im Ocean 

liegenden Insel F o u l a ,  der westlichsten der Shetlands-Inseln, dem früheren Besitz

tum eines D r. Scott, in Melbh daselbst wohnend; 2. auf Roeneßhill, der höchsten 

Erhebung der benachbarten Insel M a i n l a n d ,  Shetlands-Inseln; 3. auf Unst, der 

nördlichsten Shetlands- und gleichzeitig britischen Inse l, ans dem Vorgebirge Her- 

maneß. Ans Foula ließ U>r. Scott seit 1828 es sich angelegen sein, den seltenen 

Vogel zu beschützen, welcher den Insulanern durch seine Attacken ans die N e b e l 
k r ä h e n  (Oor. eornix) auch Nutzen stiftete.

V or ein paar Jahren starb Dr. Scott und hinterließ seinen! Sohne als Erben 

außer der Insel auch den Schutz der Ranbmöven. M r . Robert S c o t t  Hin. inte

ressierte sich ebenfalls lebhaft fü r die Kolonie. —  Der zweite Brntplatz gehörte leider 

nicht einem Grundbesitzer und erfreute sich keines so sorgsamen Schutzes, sodaß bereits 

Dr. S a x b y ,  Verfasser einer ausgezeichneten Ornithologie der In se ln ,')  bemerkte, 

daß 1831 nnr 3 Paare, einige Jahre später nur 1 Paar nisteten, und daß in der 

Zeit von ca. 1831 bis 1874 die Kolonie durch eigennütziges Eiersammeln und Schießen 

vernichtet worden sei. Allerdings kamen auch noch einige Jahre nach 1874 verein

zelte Bruten daselbst hoch. Der dritte Platz, Unst, wiederum erfreute sich eines ganz 

besonderen Hegers in der Person des Dr. Lanrence E d m o n s t o n ,  welcher 60 Jahre 

hindurch aus seine Kos ten  einen W ärter von A p r il bis August dorten unterhielt,

0 8 a x d ^ ,  Iw u r^  0. au«! 8axd)-, 1. II., 4'Iis Lircis ok 8Ü6tIlmcI, n-itü odservlNious ou 

t lls ir  lu ib its, ru i^rutiou rmä ooerrssiourN appvaruuee. Roy. 8°. Edinburgh 1854. Vgl. auch 

8 . 1̂ . 8 a x N v ,  ormMotoK'ieal iww8 Iro ln LüeOaud. Xoo1oK'i8t 1895. 9991. '.»«>90. 1868. 9491. 95.
Lev.
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uni die Beulen vor Rändern zn schützen. A ls  Or. Edinonston mit dieser Maßregel 

begann, besaß die Insel Unst nnr 8 Brntpaare; nach wenigen Jahren bereits war 

die Zahl ans das zehnfache gestiegen nnd hielt sich in dieser Höhe, vermutlich damit 

die Ernährnngsgrenze fü r die ans Schmarotzerranb angewiesene Möve andeutend. 

W ir  setzen als dem Leser bekannt voraus, daß die 3 großen Raubmöven  nicht selbst 

Fische fangen, sondern im Fliegen die Bente den M ö v e n a r t e n  (Lach"-, H e r i n g s -  

nnd D r e i z e h e n - M  öve Onrlw rickilmncklm. üwens, tii(1n(:t)1nch absagen. Dlirch 

den vermehrten Touristenverkehr und seine Beunruhigungen, ferner auch durch ra ffi

nierte Eierdiebstühle fü r die enragiertesten Sammler ging die Zahl wieder bis ans 

ea. 1 Dutzend innerhalb der letzten Jahre hinunter.

Außer diesen 3 Plätzen in England kommt Oostrw ontnrrlineU-8 b r ü t e n d  

vor auf den F ä r ö r  (in dortigem Id io m : 81<nir), woselbst 1872 die Zahl der 

Brutpaare durch Col. Feilden auf nur 30 geschätzt wnrde, nnd ans Is la n d  (isländisch: 

lin k -t- lk n in i)  an 4 oder 5 Lokalitäten; in Grönland kommt sie nicht vor;  dagegen 

noch an verschiedenen Stellen in Skandinavien (dänisch: dlluw, norwegisch: Kknn); 

in Nord-Am erika nnr als gelegentlicher Wanderer. Nach alledem handelt es sich 

also überhaupt um eine ans dem A u s s t e r b e - E t a t  b e f i nd l i c h e  A r t .  Denn so 

darf man mit Fug und Recht wohl eine A rt bezeichnen, welcher die Naturforscher 

die einzelnen Brntweibchen nachzuzählen in der Lage sind!

In fo lge der „Projektierten Vernichtung" wnrde die große Zoologische Gesell

schaft in London ans das im Verborgenen blühende Verdienst des Or. Scott nnd 

Dr. Edinonston um diesen britischen Vogel aufmerksam und entschloß sich m it be

deutender Stimmenmehrheit, abweichend von der bisher geübten Praxis, Importeure 

von fremden Thieren zu dekorieren, den genannten Hegern Medaillen zn verleihen. 

Da Or. S c o t t  8v.n. bereits verstorben, wnrde seinem Sohne Robert T. S c o t t  nnd 

an Stelle des ebenfalls bereits verstorbenen Or. Ed inons ton  seine W ittwe M rs . 

Edinonstone in Bnneß-Honse am 29. A p r il 1891 nach Schluß der großeil Jahres

versammlung der Zoologischen Gesellschaft die große silberne Medaille verliehen als 

Anerkennung fü r die Thatsache, die große Raubmöve als wirklichen Bewohner Groß

britanniens erhalten zu habeil.

Die anwesenden M itg lieder der Gesellschaft waren hocherfreut über diesen Akt 

und votierten dem Präsidenten Professor Flower ihren Dank. —

Ueber das Schicksal der Kolonie F o u l a  im Jahre 1891 haben w ir keinen 

Special-Bericht gesehen; 1892 war M r . Frank T r a i l l  den größten Theil des 

Sommers daselbst und meldete unserem hochverehrten Kollegen Wm. Eagle C l a r k e  

in Edinburgh, daß ganz energische Maßnahmen getroffen seien, um etwaigen fremden 

Sammlern zuvorzukommen. Die Eingeborenen indessen Hütten fast alle Eier der 

erstell Gelege gestohlen, von denen M r . T ra il l in K irkwall sogar einzelne zum Ver
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kauf ausliegen sahst zum Preise von 10 S h illin g  per Stück. W ir  sind in der Lage 
hinzuzufügen, daß laut P a l l - M a l l - G a z e t t e s t  ans Fonla sogar 40 Pfd. (800 M t . !) 

fü r ein Exemplar gezahlt wurden! Die Nachricht derselben Quelle jedoch, daß von 

12 Nistpaaren nur 2 ihre Eier ansgebrütet hätten, ist entschieden nicht zutreffend, da 

M r. T ra ill berichtet, 60— 70 junge Ranbmöveu seien hochgekommen. —

Aehnlich wie ans Fonla interessierte sich auch ans U n s t der Sohn des ersten 

Hegers M r . Thomas E d m o n s t o n  fü r den Schutz der Ranbmöveu. E r sandte 

am 30. J u li einen detaillierten Bericht an die T i m e s s t  ein, ans dem w ir das 

Folgende entnehmen. E in besonderer Wächter und außerdem ein Neffe des Besitzers 

beaufsichtigten die Kolonie von Hermaneß während der Monate M a i bis J u li bei 

Nacht und Tag;  Plakate wurden angeschlagen, des In h a lts , daß jeder Unbefugte, 

der während dieser Zeit ans dem engeren Gebiete von Hermaneß angetroffen würde, 

verfolgt werden würde —  indessen keine Uebertreter zeigten sich. Früh im M a i 

trafen 9 Paare 8Irnn8 an ihren alten Brntplätzen ein. Eines davon etablierte seine 

Wohnung anffallenderweise genau auf der Düne von Saxavord, vis-n-vw Hermaneß, 

woselbst vor langen Jahren eine jetzt längst verlassene Brntansiedelung der A rt sich 

befunden hatte. E in anderes Paar wählte sich die Höhe von Snenga aus, etwas 

südlich von Hermaneß und nicht mehr auf Edmonstons Besitzung. 7 Paare hielten 

am alten Territo rium  fest. Leider fielen beide Auszügler Eierdieben anheim und 

brachten keine Jungen groß. Die Hermaneß-Vögel dagegen zogen sämmtlich ihre 

B ru t glücklich auf. —  Seinem Berichte fügt Thomas Edmonston bei, daß nach 

feiner Meinung an eine besondere Zunahme der Kolonie nicht wohl zu denken sei, 

da die Raubmöve als Schmarotzer ganz von ihren „W irthen", d. i. den sie ernäh

renden Möven (Im rns nrK-antntns et tnsenst abhängig sei. N u r wenn das Schon

gebiet fü r diese letzteren erweitert würde, und demzufolge deren Jndividnenzahl zu

nähme, sei auch eine Vermehrung der Raubmöve zu gewärtigen. —  Diese Argumen

tation erscheint sehr einleuchtend! —

1892 berichtete Thomas E d m o n s t o n  ebenfalls den T i m e s  Erfreulichesst: 

acht Paare kehrten heim und brüteten m it E rfo lg ; ein Paar brütete abermals auf 

Saxavord und wurde feiner Eier beraubt. Ein anderes begab sich wieder nach 

Snenga, wo sie von dem Grundbesitzer M r .  Alexander Sandison von Lurd ebenfalls

9 Its p o rt ou tÜ6 K'reat slruu (ötereoiariiis outurrlmetes) in 8Ü6tIauä äuriuK- tüe uestiuF 

so^sou ok 1802. I-v  4Vui. (.'lurke, 13 4,. 8. 4'de ^.uu. o t 8oott. H ist. 1893. Nr. 6.

A p ril, p. 64—67 (p. 65).

9  September, 15. 1891.

9  August, 1. 1891. Lev.

9  Oktober, I I .  Vgl. auch Ernest W. H. B l a g g ,  Xotes ou tlio  uestiuA ok sowo 8Iret- 

luuct Lircts. Ju  Ib is  V I  sei. Vol. V  No. 19 1893. S. 357— 358. Lev.
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geschützt wurden. Sohin gab es 1892 2 Gesperre mehr als 1891. Allerdings 

wurden trotz aller S org fa lt und Wachsamkeit auch in Hermaneß im Anfang der 

Saison 2 Nester ansgenommen: allein, glücklicherweise legten beide Paare nach. —

M r. Edmonstone fügt seinem Berichte interessante Bemerkungen über die Ge

schlechtsreife dieser A rt hinzu. „E s ist unmöglich zn konstatieren, wann die junge 

8knn ausgewachsen ist und sich zn paaren beginnt. T ie  Vögel sind so selten und 

leben dergestalt ans Wanderschaft, daß Gelegenheiten zum Beobachten, ausgenommen 

während der kurzen Zeit des Brntgeschäfts, gänzlich fehlen. Andererseits wäre der 

E infa ll, eine Sknn auch im heiligsten Interesse der Wissenschaft zu tödten, fü r die 

3 Generationen von KIvnn-Hegern hier ans meinen vaterländischen Inseln ganz un

erhört; daher ist keine Allssicht vorhanden, daß dieser Punkt dnrch anatomische Unter

suchung und Vergleichung der verschiedenen Altersklassen je  aufgehellt wird. M ein 

verstorbener Vater Dr. Lanrenee Edmonston vermuthete, gestützt ans die Autoritä t 

seines weit bekannteren Schwiegersohnes Dr. S a x b y ,  daß die Lknrw nicht vor dem 

vierten Jahre ih r Alterskleid bekommen oder zu brüten beginnen. Diese Ansicht war 

ans verschiedene Experimente mit Jungen, in Gefangenschaft gehaltenen Exemplaren, 

basiert; sie ist nicht absolut genügend, aber vermutlich ungefähr richtig; übrigens 

kenne ich auch Niemanden, der besser darüber zu urteilen vermöchte. Demzufolge 

würden die 1891 erbrüteten Vögel 1895 zum Brüten kommen, und die von Heuer 

1899 ?c. Ich bleibe bei meiner schon früher geäußerten Meinung, daß nicht viel 

mehr Paare ans Hermaneß existieren können; es wäre demnach das geschützte Areal 

fü r die M ö v e n  zu vergrößern, wenn man eine Vermehrung der Raubmöven 

wünscht, vorausgesetzt, daß die anderen Nachbarn ähnlich wie M r .  Sandison event, 

neue B rüter schonten. —

Um die Schwierigkeiten in der Hege zu illustrieren, möge folgendes dienen: 

zwei Herren, augenscheinlich besseren Standes, m it Empfehlungen versehen, stellten 

sich meinem Neffen, M r .  Lanrenee Edmonston von H alligarth , der sich lebhaft fü r 

die Colonie interessiert, vor als Ornithologen und baten um die E rlaubnis, die 

SIvim8 „zn Hanse" sehen zn dürfen. Derartige Erlaubnis w ird stets erteilt, nur 

unter der Bedingung, daß der Aufseher die Besucher begleitet, und daß die Vögel 

so wenig als möglich gestört werden. Damals legten die 8 Jkinm  gerade; damit 

alle Vögel bereits ausgelegt Hütten und weniger leicht verscheucht würden, wurde auf 

Vorschlag meines Neffen, die Expedition noch um ein paar Tage verschoben (die 

Fremden hatten Zeit). Darauf gingen die Fremden ein, brachen aber, ohne Erlaubniß 

2 Tage vor dem ausgemachten Term in in die Colonie ein. Glücklicherweise fanden 

sie die Nester nicht, nach denen sie offenbar suchten. Im m erh in ermutigen solche 

Uebertretung seitens fremder Herren die Eingeborenen im Uebelthun sehr; und in 

der T h a t: ein paar Tage später waren jene beiden Nester, von denen ich oben sprach,
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ausgenommen! Sie können, Herr Redakteur, eine mächtige Unterstützung unseren 

teuer geschätzten Pfleglingen angedeihen lassen, wenn Sie in Ihrem  W eltblatt, den 

T i m e s ,  meinem Protest gegen solch unwürdiges Benehmen Ausdruck verleihen!" —

Wie man also sieht, hat zunächst fü r die Shetlands-Inse l die „Projektierte 

Vernichtung" insofern sehr segensreich gewirkt, als eine besondere Aufmerksamkeit der 

Fachornithologen und des großen Publikums sich der Erhaltung der dort vorkom

menden seltenen Arten zuwandte, welche wiederum durch opferfreudige und tierfreund

liche Besitzer ans das glücklichste ausgeführt werden konnte. Außerdem aber erfolgte 

in Folge des Falles der Birmingham-Gesellschaft in Großbritannien eine P r ü f u n g  

der H e r r  schell den Vogelschntzgesetze,  welche dabei nicht als ausreichend er

kannt wurden. W ir  werden im Folgendem die Gesetze im O rig ina l'und  die Resul

tate der darüber neuerdings gepflogenen Verhandlungen kennen lernen.

II. Die englischen Vogelschutz-Gesetze vis 1801.

Es dürfte sich wohl am meisten empfehlen, die 6 in Frage kommenden P a r

lamentsakten, welche seit 1869 in England zum Schutze der Vögel in K ra ft getreten 

sind, ili Uebersetzung mitzuteilen; einmal weil es in den Rahmen des hier behandelten 

Thema's gehört, sodann aber auch, weil nach T h i e n e m a n n ' s  >) nnd L i e b e -  

v. W a n g e l i n ' s H  — unserer Redakteure —  Intentionen in der Ornithologifchen M o 

natsschrift die Bestimmungen über Vogelschutz verschiedener Länder und Provinzen nieder

gelegt und bekannt gegeben werden sollen. Demzufolge wnrden früher schon, abgesehen 

von den daran sich knüpfenden Debatten, auch die internationalen Vereinbarungen über 

Vogelschutzch, sowie das neue deutsche Vogelschntzgesetze) in unserem Organe dem 

W ortlaut nach mitgeteilt. Endlich veröffentlichten w ir selbst vor 6 Jahren eine A n

zahl auf die Provinz Hannover bezügliche philornithische Bestimmungen und Gesetze'').

Im  glücklichen Besitze aller 5 Acte im  O r i g i n a l ,  geben w ir die wortgetreue 

Uebertragnng derselben in chronologischer Reihenfolge nnd ahmen auch in der Druck

weise —  M arg ina lien! —  den Urtext nach. —

Sie sind in K le in -F o lio  (2 2 x 1 4 ) gedruckt, tragen als gemeinsamen Kopf die 

Bezeichnung: .HVilck Uirds ( H v l )  Urotactinn" bezw. „IVilck Uircks Urotootion

und unter dem Text als Bnchdrnckerbezeichnnng das W ort „Undlck-/ mit uach- 

olgender Chapter-Nummer in s j und aparter Paginierung rechts unten.

0  Ornith. Monatsschrift 1883. 26. 54. 85. Vgl. auch 1887. 32.
2) Referat über den Vogelschutz des I I .  In te rn . Ornith. Kongresses in Budapest, vorgelegt

von Liebe und v. Wangelin. 4". 1801. 18 Seiten. Lev.
3) Ornith. Monatsschr. 1883. 61.
0  „  „  1888. 137-146. Vgl. auch 1887. 122— 126.

5) Vogelschutz durch Verordnung der Behörden. Ornith. Monatsschr. 1887. 32 ff.
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Unter dem Text findet sich nnter einem horizontalen Striche der Druckerei

Vermerk: London, gedruckt von George Edward Epre und W illiam  Spottiswoode, 

Buchdrucker der allerhöchsten Majestät der Königin, mit nachfolgendem Jahre.

s02 u. 30 V iet.I ') 1. >(1'. 17-1
(Britisches Wappen.)

1'IlNptOL' 17 .')

.V. 1>. I>6!>. ^u  Tot kor tlio pro8orvutiou ot diou I>irc>8 (2-t .Inno 1809s
(Aete zur Erhaltung der Seeoögel).

Da die Seevögel des Vereinigten Königreichs in den letzten Jahren sehr an 

Zahl abgenommen haben, ist es zweckmäßig, fü r ihren Schutz während der Brutzeit 

Vorkehrungen zu treffen; daher w ird festgesetzt durch I .  M . die Königin, auf Rat 

und m it Zustimmung der geistlichen und weltlichen M itglieder des Herrenhauses und 

des Hauses der Gemeinen, in gegenwärtiger Parlaments-Versammlung und ans ihre 

Autoritä t h in :

D e f in it iv  der 1- Daß die Worte „Seevögel" im ganzen Bereiche dieses Gesetzes

folgende verschiedene Arten umfassen sollend)

1. ^ u k  ^Iorgn1n8 ullo U. (Zwergalk).

2. Uouxiv 8ckareorurin8 euturrbn6to8 U. (Große Raubmöve).

0. Oornmb (Ron^'Ii IH-rrboeorux gruen1u8 U. (Alpendohle).

-1. Coultoruob IT 'utoronlu nretieu U. (Larventaucher).

5. D ivo r Oeuu8 Oot)i»1iu8 U. soweit in England vorkommend,
also: .^Ineiulis I.. (Eistacicher), nrctiens 1̂ . (Polartaucher), sopten- 

trioiurti« 1̂ . (Rotkehliger Taucher).

0. IRckurckneü

7. Uulmur

8. ( lu ilu o t

Lom uturiu iuo11i88>'iun U. (Eiderente). 

1^ntmuru8 gtueiuli8 U. (Fulmar). 

Jn lu  t)N88unu U. (Tölpel).

0 — 32. lind 33. R eg ierungsjahr'I. At. der Königin Victoria ovn England. Leo.

-) J in  O rig ina l 3 Seiten Text in K lein-Folio; Beginn neuer Seite des O rig inals durch 

l-1  l-U bü r gekennzeichnet. Lev.
2) Im  O rig inal stehen nur die englischen Namen in alphabetischer Reihenfolge, welche hier 

belassen wurde. W ir geben hier nnd bei den folgenden Gesetzen die wissenschaftlichen Namen, wie 

sie in England gebräuchlich sind nach Sclater' und Whartou's tis t ot' k ritm lr UirU». OoinpileU 

n eommittee o t tlre I lr it is l i OrnitüoIoo,'i»t8 Onion. London 1883 und nach verschiedenen eng
lischen Localfaunen. Manche englische Trivialnameu finden sich merkwürdigerweise in den Gesetzen, 

welche in keinem der landläufigen englischen Werke zu identificieren waren, und milderen Deutung 

w ir die Hülse des vorzüglichen Gelehrten Professor A. N e w t o n  in Eambridge beanspruchen mußten. 

— Verbindlichster Dank sei auch an dieser Stelle für liebenswürdige Auskunft wiederholt! — Lev.
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9. Orelie

10. Onillem et

11. Onll

12. XittOvulve

13. Ooou

14. FInrrot

15. F lorian8er

16. U m  io

17. Oester eutelier

18. 4*etrel

19. IT ikliu

20. llu L o r liil l

21. Leoni
22. 8eame>v

Oenn8 l'oclieipe8 soweit in England vorkommend,
also: ori8tutN8 0. (Haubentaucher), ^riski^eun 8o4ä. (— rndrieollis) 

(Rothalslaucher), unritn8 0. (Ohrentaucher), uiArio.oIIi8 6 .0 . ltr . 
(Schivarzhalstaucher).

Oomviu tro lle , 0  (Dumme Lumme).

Oeun8 Im rns (außer l6. tric lae t^ liw ) soweit in England vor
kommend

also: ot>uru6N8 ?Iiipp8 (Elfenbein-Möve), Alunon8 Mutier (Eis-Möve), 
Ieu6opt6ru8 linder (Polar - Möve), ur^6ututn8 Om. (Silber- 
Möve), 6NNU8 6. (Sturin-Möve), uiuriiui8 6. (Mantel-Möve), 
iobtli)'nötn8 ?u1I. (Große Fisch-Möve), riäi1>uu<tn8 6. (Lach- 
Mövc), uüuntn8 ?u1I. (Zwerg-Möve), ro86N8 l̂uoe--. (Roß'sche 
Möve), Sudiuei 8ud.(Sabine's Möve).

Oarn8 tric lae t)ln8 0. (Dreizehen-Möve).

Oenn8 Oo1)'indn8, koc1ieip68 et ^ le a  (Keine bestimmte Species).

Oomvin tro ile  0 . (Dumme Lumme), ^.len torcln 0. (Tordalk) 

und bVnterenln nretien 0. (Larventancher).
Flerg»8 inergnn86r 0. (Günsesäger).

^4en torcln 0. (Tordalk) oder Oomvin tro ile  0. (Dumme Lnmine).

llaem atopim  08trnlegn8 0. (Austernsischer).

Oeuern IToee lln rin  und Oeennite8 soweit in England vor

kommend,
also: k. peluz-ieu 0. ( Lchwalbensturmvogel), wneoptorn VicnII 

(Leach's Sturmvogel), Oveuu. oeo.uuiou Xndl (Tauchersturinvogel).

Ornterenln nretien 0. (Larventaucher).

^ le n  torcln 0. (Tordalk).
T len torcln 0. (Tordalk) oder Oomvin tro ile  17. (Dumme Lumme).

Oeuu8 Oarn8 (vgl. bei N r. 11).

23. Len Pnrrot — l^nktin ; l^rnterenln nretien 0. )̂ (Larventaucher).
24. Len 8>vn11cnv —  Oommon-Tern. Lternn tluvinti1i8 Xnnin.^) (Fluß-Seeschwalbe).

25. Llcenrcvnter Oeun8 1'nktinn8, soweit in England vorkommend,
also: uuAlornm Tewm., Ari8cm8 6m., mujor ol)8onrn8 (Ou.

(Nordischer Taucherstürmvogel).

26. L lie llc lrnke Tnclornn eornntn Om. (Brantente).

„ en8nren 0. (Fuchsente).

27. Llcnn Oeun8 Ltereornriim  soweit in England vorkommend,
also: 6ntLrrImote8 0. (Große Raubmöve), pomutor1iinn8 Temm. 

(Mittlere Raubmöve), orkpntutim 6m. (Kleine Raubmöve), 
puru8itic:n8 0. (Schmarotzer-Naubmöve).

0 8ou purrot und 8eu 8^vnIIo^v sind in Cniuberland gebräuchliche Trivialnamen sür zwei 

andere, in der Liste schon genannte Vögel! Lev.

'-) Fü r die Lumme nnd den Alk finden sich in dieser Liste nicht weniger als 7 verschiedene 

Trivialnamen! Lev.
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28.

29. i8ob>u O0080

30. ü'nrrocb

31. 3'orn

^lorgu8 nll>ellu8 b. (Kleiner Säger). 

t8ulu I):»88nn:> b. (Tölpel).

Daru8 trickrn-t) lu8 l^. .juv. (Junge Dreizehen-ONöve). 

llouu8 Sterna soweit in England vorkommend,
also: inncrurn Xaiii». (Meer-Seeschlvalbe), N»vi:N>Ii8 Xnuni. (Flnß-Tee- 

schivalbe), D ou^alli .^loiU. (Dongall's Seeschwalbe), mi'nnta I.. 
(Ziverg-Seeschwalbe), c:>8n>'a ?nll. (Kaspische Seeschwache), uu§Ii«.a 
DIoiN. (Lach - Seeschwalbe), ouiNiuou <!>„. (ltentischc Seeschwalbe).

32. 1')'8to)' l lr ia  «rv l lo l^. (Teiste).

33. ^V illoeb l.om vin tro ile  l^. (Dumme Lumme).

Das W ort „S h e riff"  soll den Steward als Sheriff, den Vertreter des Sheriffs 

und den Vertreter des Steward miteinbegreifen.

ivelcher''Bb>l 2. welcher einen Seevogel tödtet, verwundet, fängt oder zn
!v̂ den̂ d1,°ien. schießen oder verwunden versucht, oder irgend welches Boot ,  Flinte, 

Netz oder andere Vorrichtung oder Instrument zum Zweck des Schießens, Verwnndens 

oder Fangens irgend welcher Seevögel benutzt, oder außerhalb feiner Verantwortlich

keitssphäre oder Besitz irgend einen frisch geschossenen, verwundeten oder gefangenen 

Seevogel verwahrt, zwischen dem ersten Tage des A p r il und dem ersten Tage des 

August jeden Jahres, soll, nach der Schuldigsprechung fü r irgend ein solches Ver

gehen, vor einem Gericht oder Friedensrichter in England oder Ir la n d , oder vor 

einem Sheriff oder einem Gericht oder Friedensrichter in Schottland, fü r jeden 

Strafe. ! getödteten, verwundeten, oder gefangenen oder aufbewahrten Seevogel 

verwirken nnd zahlen eine Summe in der Höhe, daß sie einschließlich der Gerichts

kosten ein Pfund nicht überschreitet, wie es dem benannten Gericht oder Sheriff an

gemessen erscheint, stets der F a ll ausgenommen, daß der betreffende Seevogel noch 

flugunfähig ist. —
3. Die Heimatsbehörde in Großbritannien und der Lord-Liente- 

Slntra^der Ge ^  I r la n d  kniln auf Antrag der Gerichte mit vierteljährigen f2j

,̂nô ni0eVei,̂  Gerichtstagen, welche sich aus einer Grafschaft an der Seeküste einigten, 

die Zeit ausdehnen oder abändern, während welcher das Schießen, Verwunden nnd 

Fangen von Seevögeln durch diese Akte verboten ist; die Verlängerung oder Ab

änderung dieser Zeit durch die Heimatsbehörde soll durch einen der ersten S taats

sekretäre Ih re r Majestät anbefohlen werden, nach welcher Kundmachung die durch 

diese Akte anbefohlenen Strafen in der betreffenden Grafschaft nur fü r solche Ver

gehen in Anwendung kommen, welche in die durch die Abänderung specificierte Zeit 

fallen; die Verlängerung dieser Zeit durch den Lord-Lieutenant soll in der D ub lin  

Ou/.etto offieiell veröffentlicht werden, und ein Exemplar der Donckon Ou/.otts oder 

D ub lin  Duxette m it einem solchen Erlaß soll als Beweis fü r die stattgehabte Be

kanntgabe dienen.
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Personen, welche 4. Wo jemand bei Uebertrctnnq dieses Gesekes befunden wird,

könne,?anfge1'or. soll es fü r Jedermann zulässig sein, den Uebertreler nach seinem Ge- 
ihrenNam'en°und schlechts- und Zunamen lind Aufenthaltsorte zu fragen, nnd falls er,
Personalien an- . . . ^

zugebe». befragt, sich weigert, seinen wahren Namen oder Aufenthaltsort zu 

nennen, oder einen falschen Namen oder Aufenthaltsort angiebt, so soll er, eines 

fü r  Weigerung solchen Vergehens vor einem Friedeilsrichter oder Sheriff überführt, 
außer der im Abschnitt 2 vorgesehenen Summe eine Strafsnmme bis zn zwei Pfund, 

zusammen mit den Kosten des Verfahrens, verwirkt haben, je nachdem es dem Frie 

densrichter oder Sheriff gutdünkt.

der'SträseO  ̂ 5. Die eine Hälfte einer jeden Strafe oder Verwirkung unter diesem
Gesetz soll an die Person gehen und ihr ansgezahlt werden, welche den Thäter an

zeigte und verfolgte, nnd die andere Hälfte soll, in  E n g l a n d ,  bezahlt werden an 

einen Armenvorsteher oder an einen anderen Beamten (je nachdem es der oder die 

Friedensrichter anordnen) des Kirchspiels, Stadtgemeinde oder Ortschaft, in welcher 

das Vergehen verübt wurde, um durch solchen Armenvorsteher oder Beamten zn 

Gunsten der allgemeinen Abgaben der Grafschaft, Bezirk oder Abteilung verwendet 

zn werden, in welcher solches Kirchspiel, Stadtgemeinde oder Ortschaft gelegen ist, 

einerlei ob solche zu solch allgemeinen Abgaben beiträgt oder nicht; und in S c h o t t 

l a n d  an den Armeninspektor des Kirchspiels, in  welchem das Vergehen verübt wurde, 

um f3f durch ihn zu Gunsten des Fonds für Unterstützung der Armen eines solchen 

Kirchspiels ausgezahlt zu werden; und wenn in I r l a n d  erhoben, soll die Strafe 

gemäß den Paragraphen der Fines Aete (Jreland), 1851, oder einer anderen die

selbe ergänzenden Acte verwendet werden.

Gerichtliche Per- 6 . Alle Vergehen, welche in  diesem Gesetze erwähnt werden nnd 
^bei°VergeA>  ̂ innerhalb der Jurisdiction der Adm ira lität verübt wurden, sollen gleich 

I îsd?caön"be- angesehen nnd, was die Strafen betrifft, gleich behandelt werden, als 
gangen werden. sie ails dem Lande im Vereinigten Königreich begangen wären,

und können behandelt, untersucht, gehandhabt und entschieden werden in jeder G ra f

schaft oder jedem Orte im Vereinigten Königreiche, in welchem der Uebelthäter er

griffen oder in Gewahrsam gesetzt worden ist, in derselben Weise nach jeder Richtung 

hin, als wenn das Vergehen thatsächlich in jener Grafschaft oder jenem Orte be

gangen wäre; und bei jeder Anklage oder Schuldigsprechung in diesem Vergehen 

wo letzteres angeblich „auf hoher See" begangen sei, und in Schottland an der 

Seeküste oder auf See unter der gewöhnlichen Jurisdiction eines Sheriffs oder F rie 

densrichters, soll es so gehandhabt werden, als ob es in der an solche Seeküste an

stoßenden Grafschaft oder am offenen Meer begangen sei, und dementsprechend ver

fahren und gestraft werden.
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AnTschins; von 
der Acte.

finden.

Rechtspflege dort 7. Wo eine Uebertretung dieses Gesetzes ans oder an einem eine
Ivo das Vergehe»
Ivassern^cgänge» Grenze zwischen zlvei Grafschaften, Distrikten von vierteljährigen Gerichts

tagen oder kleinen Gerichtstageil bildenden Gewässer stattgefunden hat, 

kann solche vor einem Richter, Friedensrichter oder Sheriff in einer der beiden G ra f

schaften oder Distrikte verfolgt werden. sck-I

8. Diese Aete soll nicht ans die Insel S t. K ilda Anwendung
l.

9. Es soll gesetzmäßig fü r Ih re  Majestät erlaubt sein, dnrch einen 

besÄs! Landes Natsbeschluß dort, wo wegen der Lebensbedürfnisse der Einwohner der 

wendung'dAes entferntesten Teile der Seeküsten des Vereinigten Königreichs dieses 
ausznnehme». wünschenswert erscheinen w ird , von Zeit zu Zeit einen beliebigen Te il

oder Teile von der Anwendung dieses Gesetzes auszuschließen, und jede solche Order 

soll die Grenzen solchen Teiles oder Teile bezeichnen, woselbst in vorgedachtem Sinne 

solche Allsnahme stattfinden soll.

Machtbefugnis; 
fü r Ih re  Majestät,

sZ5 n. 80 V iel.) 2. F'I>. 78.)

>V i I <1 19 Io n . ')
(Britisches Wappen >

.V I>. 1872. n̂ Jot t'or tllo ?r«»to6tlON of eortuin V̂ilck llirck̂ ckurino- tl,o
Ilroockin^ Üo:>8on (10"^ /VliZmick, 1872.)

(Acte zlim Schlitze gewisser wilder Vögel während der Brutzeit.)

Da es zweckmäßig ist, den Schlitz gewisser wilder Vögel des vereinigten König

reichs während der Brutzeit vorzusehen:

W ird  festgesetzt durch I .  M . die Königin, auf Rat nnd mit Zustimmung der 

Geistlichen und Weltlichen M itg lieder des Herrenhauses lind des Hauses der Gemeinen 

ill gegenwärtiger Parlaments-Versammlung und auf ihre Autoritä t hin:

Definition dev 1. Daß die Worte „wilde Vögel" im ganzen Bereich dieses Ge

setzes diejenigen Vögel umfassen, welche in der angehängten Liste ver

zeichnet sind, nnd das W ort „S h e riff" den Steward des Sheriffs, den Vertreter des 

Sheriffs nnd den Vertreter des Stewards miteinbegreift.

Zei^iiEhalb 2. Jeder, welcher wissentlich oder absichtlich irgend einen wilden

'get̂ tê wevd)»̂  Vogel schießt, verletzt oder fängt, oder znm Kalls einen frisch erlegten, 
verletzten oder gefangenen wilden Vogel allslegt oder anbietet, zwischen 

dem 15. Tage des M ärz und dem 1. Tage des August in irgend einem Jahre, soll 

nach der Schuldigsprechung fü r irgend ein solches Vergehen vor einem Gericht oder

')  Im  Original Seiten Text; Beginn neuer Seilen hier dnrch s2s sZj gekennzeichnet.

Lev.
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Friedensrichter in England oder Ir la n d , oder vor einem Sheriff oder einem Gericht 

oder einem Friedensgericht in Schottland, fü r die erste Uebertretnng einen Verweis 

-träfe. erhalten, m it Tragnng der Kosten lind Citationen belastet werden, nnd 

fü r jede folgende Uebertretnng verwirken nnd zahlen fü r jeden derartigen geschossenen, 

verletzten oder gefangenen Vogel eine Summe von der Höhe, daß sie inel. der Ge

richtskosten nicht 5 S h illing  übersteigt, wie es dein benannten Gericht, oder Sheriff 

angemessen erscheint, außer daß er überzeugend dem Gericht oder S heriff darthut, 

daß der oder die fraglichen Vögel gekauft oder erhalten seien an oder vor dem

15. Tage des März, oder von oder dnrch eine oder mehrere Personen, welche außer

halb des Vereinigten Königreichs wohnen: jedoch m it der Bedingung, daß bei jeder 

C itation, welche in Folge dieses Gesetzes geschieht, die A rt des wilden Vogels, in 

Bezug ans welche das Vergehen begangen ist, specificiert w ird , nnd daß nicht mehr 

als eine Vorladung fü r dasselbe Vergehen vorgenommen werden soll. (2s.

Personen, welche 3. Wo Jemand bei Uebertretnng dieses Gesetzes befunden wird,"

"aufgefordert" soll es fü r Jedermann zulässig sein, den Uebertreter nach seinem Ge- 
Namen^nnd^Per schlechts- und Zunamen, Aufenthaltsort zn fragen, nnd er soll, falls 
'°"°geben.^" er, befragt, sich weigert, seinen wahren Namen oder Aufenthaltsort zu 

nennen, oder einen falschen Namen oder Aufenthaltsort angiebt, eines solchen Ver- 

Strase für die gehens vor einem Friedensrichter oder Sheriff überführt, außer der in 

ß 2 vorgesehenen Summe eine Strafsnmme bis zu 10 S h illing  ver

wirkt haben, je nachdem es dem Friedensrichter oder Sheriff gutdünkt.

4. Genau der W ortlaut von 8 ü der Aete 17.

1. ^voeet

2. Uittorn
3. lUnelrenp
4. (R iffe lm tl'

5. Ooot
6. Croepsr

7. Oo88bi11')

Il66nrviro8trn nvoesttn U. (Säbelschnäbler). 

Uotnnrn8 8t6llnri8 U. (Rohrdommel).

8)4vin  n trienp illn  U. (Plattmönch). 

lU ivllopneim te rn tn  kse lw t. (Weidenzeisig). 

I^nlian ntrn U. (Bläßhuhn).

Oortbin tnm ilin rm  U. (Baumläufer).

Uoxin 6nrviro8trn U. (Kreuzschnabel).

3 Bei manchen englischen Namen können mehrere Arten verstandeil werden, nämlich Uro88l»iII 
auch Lox. pitvop8ltimen8 Leimt, und leneoptern Um., 6nrle>v auch t^mn. dorenlm Leister, 
Lst-entelor auch i4n86. pnrvn L. nnd ntrienpilln L., Uoälvit auch Lim. Inpixmien L , ^lnrtin 
auch Uot. riimrin L., Olvi auch andere Enlenarten, Llmlnrope auch Lln4nr«>;ni8 fnlienrin8 L., 
L ip it alle anderen Piepcrarten, Llover anck ^^nntnroln Neivetien L., Lectpoll auch die anderen 
Liimrm-Arten rnf68eeu8 VieiU. :c., dlnnctpiper auch verschiedene I'otnmm-Arten 'i'. o-l^reoln Um. 
oeIiropn8 L., 8nipe auel> (lnll. mnjor Um. nnd Aüllimiln L., Ltint auch 4'r. l'emmineLi Lei8l., 
^Vnüstnil anch i^Iot. ulslanojm I'nII. rc. nnd die Ln4)'te8-Arteu, IVooäpeeLer alle anderen Specht
arten Englands. — Lev.
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

18. 
1 l. 
10.

16.

17.

18.
19.

20. 

21. 

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

Oneboo
Bnrle^v

Ilo tte re l
Onnbird

D nn lin

14) enteil er

OoeBvit

6o!den - erested 
>Vren

Ooldtineb

(Ireenslinnb

(blenins ennorns I.. (Kllcknk). 

Xninenins nrenntns 1̂ . (Brachvogel), 

lindrm nins 0l0rinl4I>>8 1̂ . tdNorllell). 

bbllignln terinn 1̂ . (Tafelente).

B ringn  nlp inn b. (Alpenstrandlänfer). 

Dlnseienpn grisnb, l^. (Fliegenfänger), 

ldinnsn inelnnurn 1̂ . (Uferschnepfe).

llegnlns eristntns Koeli (Fenerkopsiges Goldhähnchen). 
Bnrdneli.s elegnns ^lneg. iStieglitz).
Botnnns enneseen> (lin. — glottis (Hellfarbiger Wasserlänfer). 

Ilrnv tinell or (1ros!)enb' Coeeotiirnnstes vnlgnris BnII. (Kernbeißer).
Iledgo spnrro^v ^eeentor modulnris 1̂ . (Brannelle).

.Vleedo ispidn !̂ . (Eisvogel).
(box  f-rntonsis liebst. (Wachtelköllig).

Vnnollus vnlgnris liebst. (Kibitz).
^nns bnsebns B. (Stockenterich).
Bbelidon nrbien l.. (Mehlschwalbe).

)loor(orbVntor)llon.; Onllinuln oliloropns 1̂ . (Gränfüßiges Teichhnhn).
llnnlins Inseinin B. (Nachtigall).
Onprilnnlgns enropnens B. (Ziegenmelker).

Kittn, enesin >V«1f (Kleiber).
Ktrix tlninnien l .̂ (Schleiereule).
B ringn nlpinn b. fAlpenstrandlänfer).

Vnnellns vnlgnris liebst. (Kibitz).
Bbnlnropns bvberborons l>. (Wassertreter).

^ntbns triv in lis  B. (Bauinpieper).
('bnrndrins fduvinlis l .̂ (Goldregenpfeifer).
B ringn  nlp inn B. (Alpenstrandlänfer).

B n lign ln  korinn 1̂ . (Tafelente).

O otnrn ix eoininnnis lionno t (Wachtel).

B iuotn lin n rin  B. (Leiilfink).

Botnnns en lidris I,. (Rotschenkel).

I ln t ie illn  plioonienrns B. (Gartenrotschlvailz).

Ilobiu liodbronst Britbnens rnlieenln I.. (Rotkehlchen), 
ltnck nnd lioevo-) ^lneliotos pngnnx l̂ . (Kainpfhahn).

Kingbsbor 

l^nndrnil 

Bnsnving -) 

iiln lln rd  -) 

^ ln r tin

X igb tingn lo

X ig llt jn r

^n tb n te b

O vd

O xbird

Bo^vit 2)

Bbnloropo

B ip it

B lovor

ldovorspngo

Bcelinrd

H nnil
lio d p o ll

llods linnb

Uodstnrt

0  Warum t^ p n iu ^  und O onit (— Kibitz), ttu tt' au<l INmvo (— Kainpfhahn nnd Kampf

henne), iNnIInnt und IVilcI Onelr (— Wildenterich und Wildente), 'Ilno lrnce  nnd Ltouoenrls»'
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43. 8nut1m4ing- 

-14. 8nnck 6ron8o

45. 8nm1pipor

46. 8on1nrk

Onliclris aronnrin 6. (Sanderlillg).

8^rrling»to8 pnrnt1oxn8 Rail. (Steppenhllhn).

44^ns-oic1e8 ä)'poIon6N8 6. (Flnßuferlänfer).
6oNN8 ^ss irü it68

also: cmutmmm (Seeregenpfeiser), lliatienla (Halsbandregenpfcifcr), 
ttuvia tilis  (Flnßregenpfeifer).

47. 8bovo1Ivr

48. 8 i8kin

49. 8nipe

50. 8pooulnI1

51. 8 tin t
52. Ltouoourle^v 2)

53. 8tou6ebet

54. Ltonelrntoll

55. 8nminer 8nipo

56. 8>vn1Icnv

57. 8>vrrn

58. 8n4 ft

59. Toni
60. T ltieknoo 2)

>>i!ntn1:r eZ'peatn 6. (Löffelente).

I^ring illn  8pinn8 6. (Zeisig).

Onllinntz'o 6N6lo8ti8 1Ten/x4 (Bekassine). 
Rlnrnlon loneorlroltin 6. (Löffelreiher).

T rinZn m inntn Rei8l. (Zwergstrandläufer). 

Oeckienomim 8eo1opnx 6 in . (Triel).

Rrntinooln rnbieoln 6. (Schwarzkehlchen). 

^.6A-in1ito8 liin tien ln  6. (Halsbandregenpfeifer). 

T e titi8  Ii^pol6N6N8 6. (F4ußnferlänfer). 

Ilirnnc lo  rn8tien 6. (Rauchschwalbe).

0)'A'nn8 olor 6m . (Höckerschwan).

6^p8a1n8 NPN8 6. (Segler).

6n6rgn6(1n1n oreoon 6. (Krickente). 

Oockienamn8 8eoIop:rx 6m . (Triel).

61. 44tmon8e. ReuZtnileck; ^erecknla ennclntw 6. (Schwanzlneise).

61. „  Lenilleck Rnunrn8 1cknrmien8 6. (Bartmeise).

62. ^Vagtnil ^ lo tao ilta  oldn 6. (Bachstelze).

63. ^Var1i1m-,4)nrttort1 s)Io1i/.oj4ii1n8 nuckntn8 llockcl. (Provencesänger).

64. Reeck ^ero6ep1tn1n8 8trepern8 V ie ill. ^  nrnu(1iuneen8 (Rohr
sänger)

65. ., 8e§t1e

66. ^Vlrnnp

67. 'Wlrentenr

68. 4Vbine1int

69. ^V liim brell

70. ^Vicktz-eon

71. ^Voocleoel^
72. ^Vilct Vnek2)

73. ^Vooälnrlr
74. ^VoockpeeRer

/VeroeepIralnK plirng'miti.8 Reb8t. (Schilfsänger). 

Rnmeuin8 nienntn8 6. (Großer Brachvogel). 

8nxieoln, oennutde 6. (Steinschmätzer).

R rntiueoln rnbetra 6. (Rotkehliger Wiesenschmätzer). 

5>'nmeuin8 i>1meopn8 6. (Regenbrachvogel).

Hlareen peuelope 6. (Pfeifente).

8eo1opax rn8tieo1n 6. (Waldschnepfe).

^nn8 1>08o1m8 R. (Wildente).

D iam in niRoren 6. (Haidelerche).

6eu(1roeopn8 mnsor 6 . (Buntspecht).

(—  T rie l), OundirN und kooliarü  Tafelente) nebeneinander gesetzt sind, ist Wohl damit zu er

klären, daß möglichst alle in verschiedenen Landesteilen üblichen Trivialnamen und Gesetze aufge

führt werden sollen. Lev.
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73. 3VoocUvren

76. >Vren

77. ^Vr^noek

t'ti^tloaop iw  8il»il:»trix Delikt. tWaldlanbvogel). 
1ioo-Io6^s(,>8 ^nrvntns Xoeli (Zaunkönig).

.Ivnx toi-«ini!In U. (Wendehals).

Wie viele Arten Bögel dnrch dieses Gesetz im Schutz genommen werden, kann 

nicht s iche r angegeben werden, da ganz w ie  in  dem Deutschen Reichs - 

Bvgelschntzgesetz die landsüblichen Namen gebraucht sind, welche oft eine mehr

fache Deutung zulassen (vgl. die letzten beiden Anmerkungen) nnd natürlich ans feine 

snbspeeifische Untersuchungen keine Rücksicht nehmen.

D ie  R ichtung des Vogelzuges am Zobten im Herbste 1893.
Von K a r l  K nau the  in Schlaupitz. .

13. Aug. Breslau.: „ I n  der Bogelwelt machen sich jetzt schon die Vorzeichen des

herannahenden Herbstes bemerkbar. Die Staare sammeln sich an den 

Ufern der Oder zu mächtigen Schwärmen und nehmen Probeflüge vor, 

ebenso sammeln sich die Störche in Flügen von 20— 30 Stück, die einige 

Stunden zusammen verweilen und sich dann wieder auflösen. Dem w irk

lichen Massensammeln der Störche geht stets in der Gegend von Rattwitz- 

Dschirne eine Borversammlnng von mehr als hundert Stück voran. We

nige Tage nach dem „Generalappell" erfolgt dann der Abzug nach Süden. 

Auch das unruhige Fliegen der Bachstelzen und Uferschwalben längs der 

Oder deutet daraus hin, daß der Herbsttrieb in ihnen erwacht."
(„Schles. Zeitung.")

1<t. Aug. Reichenbach nnd Eule. Großer Zug Störche beobachtet.
(„Liegnitzer Tageblatt." )

16. Aug. abends, Schlaupitz. Schwalben gef. von Staaren. ^ V : 8 0 ,  W ind 0.

19. Aug. morgens, Schlanpitz. 200 Schwalben (rnstien) K ^V :8 8 0 , W ind ^V.

20. Aug. abends, Schlanpitz. Biele Schwalben kommen ans fallen ins Rohr ein.

21. Aug. spät abends, Ientschwitz. Viele Schwalben znm 88 0 . S tille .

27. Aug. abends, Schlanpitz. Viele Schwalben von > > V :8 0 . W ind ^V.

I n  der Nacht vom 27./28. Aug. zog die Mehrzahl unserer, Schlanpitzer, 

Schwalben weg.

30. Aug. nachm., Schlanpitz. Biele Schwalben mit 1 A lbino kommen ans ^V, ziehen 

zum 880 .

-1. Sept. nachm., Schlanpitz. Biele Schwalben von >>TV:880.

10. Sept. früh, Schlanpitz. Viele Schwalben von X ^V :8 8 0 .

Um den 20. Sept. herum ziehen fast alle unsere Tiere wahrscheinlich bei 

Nacht weg, nur einige wenige bleiben zurück.
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